
Die Wahllelterin/Der Wahllelter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Gemeinde Neuhaus a. 1nn
Klosterstr. 1
94152 Neuhaus a. lnn

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung äes voriäuflgen Wahlergebnisses

für die Wahl x des Gemeinderats

des Stadtrats

der ersten Bürgermeisterin oder
des ersten Bürgermeisters

der Oberbürgermeisterin oder
des Oberbürgermeistere

am Sonntag, 08. März 2026

1. Die Siteung des Wahlausschusses zur Festetellung des abschlie&enäen Wahlergsbnisses gemäß Art. 19 Abs. 3
des Gemeinde- und UndkreSswaMgesetees (GLKrWG) findet st^t am
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Wochentag, Datum

Mittwoch, 18. 03. 2026
Uhizeit

um 17:00 Uhr

jn/im

Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr.

Rathaus Gemeinde Neuhaus a. 1nn, Sitzungszimmer 1. Stock, Klosterstr. 1, 94152 Neuhaus a.
Inn

Der Wahlausschuss verhandall, berät und antscheidet in öffentUcher Sitzung, soweit rocht RöcksichtBn auf das Wohl der
AHgememheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner en^egenstehen {/Vt. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und
entscheidet er in nichtöflwrttcher Sitzung über den Ausschluss dar ÖffBrrtUchkait. Besehlüss®, di® tn niichtWfontlächer Sitzung
gefasst wurden, werden der Ö-ffentltehkeil bekannt gegebsn, sobald de Grönde fdr die Geheimhaltung weggefallen sind.

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfäfls rechtzeWg bekannt gemacht

2. Form der Verkundung des vorläufigen Wahlwgebniisses; Fristbeginn für die Annahtne der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschlie&enden Wahlergebnisses durch den Wahiausschuss wird das ermtttette
vorläufige Wahlergebnis durch

Form bzw, Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses (Z. B. öffenUlchen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

2. 1 Veröffentlichung im Internet unter www.neuhaus-inn.de

Form bzw. Art der Verkündung des vortäufigen Wahlergebnisses (Z.B. öffentlichen Anschlag am Rathaus, Veröffentlichung im Internet, etc.)

2.2 öffentlichen Anschlag am Rathaus

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.

För den Beginn der Wochenfrist des An. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und LandkreiswaWgesetz, binnen der aufgrund eines
Wahhforschlags gewählte Personen schriftjfch oder zur Niedwsdtrift b®i d®r G«mstnd@-/Stadtv®rwatong die Wahl ablehnen
können, ist die unter

Q Nr, 2. 1 [X] Nr. 2.2

genannte Form bzw. Art der VerkOndung des vorfäufigen Wahtergebnisses en

Datum

20. 02.2026

^s^

mbe er, stellv Wahlleite 4'^H^
Unterschrift
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Angeschlagen am: 20.02.2026

Veröffentlicht am: 20.02.2026

Abgenommen am: 19.03.2026

(Amtsblatt, Zeitung)

im/in der auf der Homepage www. neuhaus-inn. de

ing | Bestel^Nr. 409 024 9081 41X | 2545 WL-G-052KW(BY] l Seite 1


